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Text 

Siebenter Unterabschnitt 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

Verpflichtung zur Geltendmachung 

§ 134. (1) Die Ansprüche der Gesellschaft gegen Aktionäre, gegen die nach den §§ 39 bis 41 und 
§ 47 verpflichteten Personen aus der Gründung oder gegen die Mitglieder des Vorstands oder des 
Aufsichtsrats aus der Geschäftsführung müssen geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Das gleiche gilt, wenn es eine Minderheit verlangt, deren 
Anteile zusammen zehn vom Hundert des Grundkapitals erreichen, und wenn die von ihr behaupteten 
Ansprüche nicht offenkundig unbegründet sind. Wurden im Prüfungsbericht (§ 26 Abs. 2, § 45 Abs. 2, 
§ 133 Abs. 3; § 273 UGB) Tatsachen festgestellt, aus denen sich Ersatzansprüche gegen Aktionäre, gegen 
die nach den §§ 39, 40 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 47 verpflichteten Personen oder gegen Mitglieder des 
Vorstands oder des Aufsichtsrats ergeben, so genügt eine Minderheit, deren Anteile zusammen fünf vom 
Hundert des Grundkapitals erreichen. 

(2) Zur Führung des Rechtsstreits kann die Hauptversammlung besondere Vertreter bestellen. 
Verlangt die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs und ist der von ihr behauptete Anspruch 
nicht offenkundig unbegründet, so hat das Gericht die von ihr bezeichneten Personen, wenn deren 
Bestellung kein wichtiger Grund entgegensteht, als Vertreter der Gesellschaft zur Führung des 
Rechtsstreits zu bestellen. Im Übrigen richtet sich die Vertretung der Gesellschaft nach § 97, und zwar 
auch dann, wenn die Minderheit die Geltendmachung des Anspruchs verlangt hat. 
 


